	Übersicht: So bereiten Sie sich optimal auf die nächste Begehung vor

	Vorbereitung: Sehen Sie sich die Dokumentation der letzten Begehung an (§ 89 Abs. 5 BetrVG) und informieren Sie sich über den Arbeitsplatz: Welche Tätigkeiten und Risiken sind typisch? Gibt es bekannte Probleme? Alternativ können Sie eine kurze Vorbesprechung im Arbeitsschutzausschuss oder mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorschlagen.

	Relevante Vorschriften: Prüfen Sie gesetzliche Vorgaben, Verordnungen oder Betriebsvereinbarungen. Nutzen Sie branchenspezifische Informationen, z. B. von der Berufsgenossenschaft, um sich ein Bild von möglichen Gefährdungen wie Chemikalien oder Vibrationen zu machen.

	Austausch vor Ort: Sprechen Sie mit den Beschäftigten am Arbeitsplatz. Ihre Kolleginnen und Kollegen kennen die Arbeitsbedingungen am besten und können Belastungen wie Lärm, Überstunden oder fehlende Pausen direkt benennen.

	Nachbereitung: Bringen Sie die Ergebnisse in der nächsten Sitzung des Arbeitsschutzausschusses zur Sprache. Klären Sie, welche Maßnahmen ergriffen werden und wer dafür verantwortlich ist. Beispielsweise könnte die Fachkraft für Arbeitssicherheit Messungen durchführen und die Ergebnisse kommunizieren.



